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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 6. März 2026 wurde die parlamenta-
rische Initiative der Abgeordneten Thomas Rehak, Erich Hasler, Martin Seger, Ma-
rion Kindle-Kühnis, Achim Vogt und Simon Schächle für Transparenz und Offenle-
gung von Parteispenden ab 10'000 CHF zur Vorprüfung an die Regierung übermit-
telt. 

Gemäss Art. 9a des Gesetzes über den Geschäftsverkehr des Landtages mit der Re-
gierung und die Kontrolle der Staatsverwaltung (GVVKG) überprüft die Regierung, 
ob die Initiative mit der Verfassung und den bestehenden Staatsverträgen überein-
stimmt und in formeller Hinsicht den legistischen Grundsätzen entspricht. 

Die Regierung kommt nach erfolgter Prüfung zum Ergebnis, dass die gegenständ-
liche Initiative sowohl mit der Verfassung als auch mit den bestehenden Staatsver-
trägen vereinbar ist. Auch die legistische Überprüfung der Vorlage wurde durchge-
führt. Die legistisch geprüfte Initiativvorlage liegt diesem Bericht und Antrag bei. 

Inhaltich beschränkt sich die Regierung auf einige kurze Ausführungen zu einer Be-
grifflichkeit, zum Inkrafttreten sowie zur Prüfung der verpflichtenden Offenlegung.  

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 

BETROFFENE STELLEN 

Politische Parteien 
Amt für Finanzen 
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Vaduz, 14. April 2026 

LNR 2026-459 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend die Vorprüfung der parlamentarischen Initiative für Transparenz 

und Offenlegung von Parteispenden ab 10'000 CHF zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Am 6. März 2026 reichten die Abgeordneten Thomas Rehak, Erich Hasler, Martin 

Seger, Marion Kindle-Kühnis, Achim Vogt und Simon Schächle beim Parlaments-

dienst eine parlamentarische Initiative für Transparenz und Offenlegung von Par-

teispenden ab 10'000 CHF ein. Der Wortlaut der Initiative samt Begründung ist 

diesem Bericht und Antrag angefügt. 

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 6. März 2026 wurde diese parlamen-

tarische Initiative zur Vorprüfung an die Regierung übermittelt. Gemäss Art. 9a des 

Geschäftsverkehrs- und Verwaltungskontrollgesetzes (GVVKG) überprüft die Re-

gierung in der Regel innert einer Frist von sechs Wochen ab Überweisung, ob die 
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Initiative mit der Verfassung und den bestehenden Staatsverträgen überein-

stimmt und in formeller Hinsicht den legistischen Grundsätzen entspricht. 

2. VORPRÜFUNG DER INITIATIVE 

2.1 Übereinstimmung mit der Verfassung 

Die vorliegende Initiative für Transparenz und Offenlegung von Parteispenden ab 

10‘000 CHF ist verfassungsrechtlich unbedenklich. 

2.2 Übereinstimmung mit bestehenden Staatsverträgen 

Der gegenständlichen Initiative für Transparenz und Offenlegung von Parteispen-

den ab 10'000 CHF stehen keine einschlägigen staatsvertraglichen Bestimmungen 

entgegen. 

2.3 Legistische Prüfung in formeller Hinsicht 

Gemäss Art. 9a Abs. 2 GVVKG hat die Regierung auch zu prüfen, ob eine parlamen-

tarische Initiative in formeller Hinsicht den legistischen Grundsätzen entspricht. 

Die legistisch geprüfte Vorlage liegt diesem Bericht bei. Die Änderungen gegen-

über dem eingereichten Initiativtext sind unterstrichen.  

Legistische Korrekturen waren insbesondere beim Gesetzestitel, beim Ingress, bei 

der Änderungsanweisung zu Art. 6 Abs. 5 Bst. f, bei Art. 6a, 6abis und 6b sowie beim 

Inkrafttreten vorzunehmen. Die von den Initianten vorgeschlagenen Änderungen 

in Art. 7, 8 und 9 wurden – nachdem einige Bestimmungen des Initiativtextes dem 

bisherigen Recht entsprechen – in die entsprechenden bereits bestehenden Be-

stimmungen von Art. 6a und 6b integriert; für die neue Bestimmung über «Aus-

schüttungen und sonstige geldwerte Vorteile» wird aus systematischen Überle-

gungen anstelle eines Art. 8 neu ein Art. 6abis vorgeschlagen. Beim Inkrafttreten 
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wurde die veraltete Formulierung «tritt am Tage der Kundmachung in Kraft» durch 

die gängige Formulierung «tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft» ersetzt. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die legistische Überprüfung ausschliesslich auf 

formale Aspekte beschränkt und damit keinerlei inhaltliche Bewertung oder Zu-

stimmung der Regierung zu den Änderungsvorschlägen der Initianten verbunden 

ist. 

3. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 

Ergänzend zur legistischen Prüfung in formeller Hinsicht möchte die Regierung auf 

folgende inhaltliche Punkte hinweisen. 

Gemäss dem Vorschlag der Initianten soll die Offenlegungspflicht im Rahmen der 

Jahresrechnungen der Parteien erfolgen. Für die Beurteilung der Offenlegungs-

pflicht ist dabei nicht die einzelne Spende massgeblich, sondern die Gesamt-

summe der Spenden einer natürlichen oder juristischen Person innerhalb eines 

Kalenderjahres. Obwohl sich das Geschäftsjahr gemäss Art. 6 Abs. 2 des Gesetzes 

über die Ausrichtung von Beiträgen an politische Parteien grundsätzlich am Kalen-

derjahr orientiert, wird der Begriff «Kalenderjahr» im Gesetz selbst nicht verwen-

det. Aus diesem Grund empfiehlt die Regierung, anstelle des Begriffs «Kalender-

jahr» denjenigen des «Geschäftsjahres» zu verwenden. 

Des Weiteren trägt das vorgeschlagene Inkrafttreten am Tag nach der Kundma-

chung dem Umstand, dass sich die Offenlegungspflichten an einem Kalenderjahr 

und an den Jahresrechnungen orientieren, keine Rechnung. Tritt die Offenle-

gungspflicht unterjährig in Kraft und nimmt keinen Bezug auf ein Geschäftsjahr, 

stellt sich die Frage, ob bereits erfolgte Spenden mit dem Abschluss eines laufen-

den Geschäftsjahres offenzulegen sind – obwohl den Spendenden diese Pflicht 

zum Zeitpunkt der Zuwendung nicht bekannt war. Aus Sicht der Regierung würde 
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eine rückwirkende Anwendung der Bestimmung dem Grundsatz von Treu und 

Glauben gegenüber den Spendenden widersprechen. Die Regierung empfiehlt da-

her die Aufnahme einer Übergangsbestimmung, welche die Anwendung der Be-

stimmungen zur Offenlegungspflicht auf ein künftiges Geschäftsjahr vorsieht. 

Neben der Offenlegungspflicht sieht die Initiative auch ergänzende Strafbestim-

mungen vor, wonach staatliche Beiträge bei Verletzung der Offenlegungspflicht 

bis zur dreifachen Höhe des nicht offengelegten Betrags zu kürzen oder zurückzu-

fordern sind. Infolge der geplanten Gesetzesanpassungen sind die Geschäftsbe-

richte der Parteien jährlich auf die Einhaltung der Offenlegungspflichten zu über-

prüfen. Gemäss Art. 5 des Gesetzes über die Ausrichtung von Beiträgen an politi-

sche Parteien ist diese zusätzliche Aufgabe entweder vom Amt für Finanzen wahr-

zunehmen oder von der Regierung einem unabhängigen Revisionsunternehmen 

im Rahmen einer Nachprüfung zu übertragen. Während die Kosten einer solchen 

Nachprüfung im Falle eines Verstosses oder bei nicht ordnungsgemässer Erstel-

lung der Jahresrechnung von der betroffenen politischen Partei zu tragen sind, ge-

hen diese andernfalls zulasten des Staates. Um den zusätzlichen Aufwand in einem 

vertretbaren Ausmass zu halten, benötigt das Amt für Finanzen für die Beurtei-

lung, ob die Parteien ihrer Offenlegungspflicht im Rahmen der Jahresrechnung 

nachgekommen sind, eine vollständige Übersicht über die im betreffenden Ge-

schäftsjahr erhaltenen Spenden. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Regie-

rung eine Ergänzung von Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Ausrichtung von Bei-

trägen an politische Parteien dahingehend, dass dem jährlichen Antrag neben der 

Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle auch eine Übersicht über 

sämtliche erhaltenen Spenden beizulegen ist. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Brigitte Haas 
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  Beilage 1 

Parlamentarische Initiative zur Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung 

von Beiträgen an die politischen Parteien 
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Beilage 2 

Legistisch geprüfte Initiativvorlage 

(Änderungen der Regierung sind unterstrichen) 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Ausrichtung von 

Beiträgen an die politischen Parteien 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 28. Juni 1984 über die Ausrichtung von Beiträgen an die po-

litischen Parteien, LGBl. 1984 Nr. 31, in der geltenden Fassung, wird wie folgt ab-

geändert: 

Art. 6 Abs. 5 Bst. f 

5) Die Jahresrechnung hat zumindest folgende Einnahmen- und Ertragsarten 

gesondert auszuweisen: 

f) die Gesamtsumme der Spenden und Ausschüttungen sowie die vorgegebe-

nen Angaben nach Art. 6a und 6abis; 
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Art. 6a Abs. 3 bis 5 

3) Als Spenden gelten insbesondere: 

a) Geldzuwendungen; 

b) Sachleistungen; 

c) geldwerte Vorteile; 

d) Forderungsverzichte; 

e) Übernahme von Aufwendungen durch Dritte. 

4) Politische Parteien haben Spenden natürlicher oder juristischer Personen 

nach Abs. 5 offenzulegen, sofern diese im Kalenderjahr den Gesamtbetrag von 

10 000 Franken überschreiten. Mehrere Zuwendungen derselben Person inner-

halb eines Kalenderjahres sind zusammenzurechnen. 

5) Die Offenlegung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. Sie umfasst: 

a) bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Adresse, Wohnort sowie Ge-

samtbetrag der Zuwendung im Kalenderjahr; 

b) bei juristischen Personen: Firma oder Bezeichnung, Sitz sowie Gesamtbetrag 

der Zuwendung im Kalenderjahr. 

Art. 6abis 

Ausschüttungen aus Beteiligungen und Rechtsträgern 

1) In jedem Fall offenzulegen sind Ausschüttungen oder sonstige geldwerte 

Vorteile aus: 

a) Beteiligungen an juristischen Personen; 

b) Stiftungen; oder 
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c) sonstigen vermögensverwaltenden Rechtsträgern. 

2) Die Offenlegung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung. Sie umfasst die 

Bezeichnung des Rechtsträgers, den Rechtsgrund der Ausschüttung und die Höhe 

des zugewendeten Betrags. 

Art. 6b Sachüberschrift und Abs. 1a 

Strafbestimmung; Kürzung und Rückforderung von Beiträgen 

1a) Verletzt eine politische Partei die Offenlegungspflichten nach Art. 6a und 

6abis, so sind die staatlichen Beiträge nach Art. 3 bis zur Dreifachen Höhe des nicht 

offengelegten Betrags zu kürzen oder zurückzufordern. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 
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